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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 12.12.2000

Rechtssatz

Wird der Beschuldigte wegen Nichtvorhandenseins eines entsprechenden Kontrollsystems in seinem Betrieb, von
welchem mit guten Grund erwartet werden konnte, dass tatsachlich die Einhaltung der arbeitnehmerschutzrechtlichen
Bestimmungen sichergestellt wird, verwaltungsstrafrechtlich verurteilt und wird der Vorarbeiter des Betriebes des
Beschuldigten von der wider ihn erhobenen Anklage wegen des Vergehens der fahrldssigen Korperverletzung nach §
88 Abs. 1 und Abs.4 StGB wegen eines im Gerichtsverfahrens eingeholten Sachverstandigengutachtens gerichtlich
freigesprochen, so kann Letzteres nicht als Wiederaufnahmegrund dienen, da im Verwaltungsstrafrechtsbereich
Schutzzweck der vom Wiederaufnahmewerber verletzten Bestimmungen der Schutz der Gesundheit und des Lebens
der Arbeitnehmer in Austbung ihrer beruflichen Tatigkeit ist und hat der Wiederaufnahmewerber durch die
Nichtinstallierung eines wirksamen Kontrollsystems die gegenstandlichen Verwaltungsubertretungen begangen. Die
neu hervorgekommenen Tatsachen (Beweismittel) missen entscheidungsrelevante Umstande derart betreffen, dass
sie, waren sie seinerzeit berlcksichtigt worden, voraussichtlich zu einer anderen, als der tatsachlich getroffenen
Entscheidung geflhrt hatten. Solches liegt aber bei der gegebenen Sachlage hinsichtlich eines anderen als dem
Beschuldigten gerichtlich ins Recht gezogenen Angeklagten unbeschadet von dessen gerichtlichen Freispruch nicht vor.

Schlagworte

Wiederaufnahme, Wiederaufnahmegrund, Wiederaufnahmeverfahren, Gerichtsverfahren, Freispruch,
Arbeitnehmerschutz, fahrlassige Kérperverletzung, Gerichtsurteil, gerichtlicher Sachverstandiger, gerichtliches
Sachverstandigengutachten, Kontrollsystem, Schutzzweck, Gesundheit, Tatsachen, Beweismittel

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2000/12/12 KUVS-K1-1393/10/99
	JUSLINE Entscheidung


